
	

	

KAUFMÄNNISCHE	BEDINGUNGEN	(AGB)	

extrunet	gmbh	I	4550	Kremsmünster	

	

PREISBASIS/	LIEFERBEDINGUNGEN 

Die	 Angebotspreise	 verstehen	 sich	 in	 EURO	 (netto,	 EXW	 -	 Kremsmünster	 auf	 Basis	 INCOTERMS	 2010.	 Nicht	

inkludiert	 in	 diesen	 Preisen	 sind	 die	Verpackungs-/Verladungskosten	 (vom	Auftragswert	 1%	 für	 LKW,	 2%	 für	

Seefrachtverpackung),	Verzollungskosten,	Einfuhrsteuern	oder	andere	lokale	Abgaben.	Preise	basieren	auf	den	

derzeit	gültigen	Lohn	-	und	Materialsätzen	zum	Zeitpunkt	des	Angebotes.	Sollten	sich	Änderungen	in	Bezug	auf	

diese	 Kosten	 bis	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Lieferung	 ergeben,	 so	 ist	 extrunet	 gmbh	 berechtigt	 die	 Differenz	 zu	

verrechnen	bzw.	gut	zu	schreiben.	

	

TRANSPORT	/	VERSICHERUNG	

Soll	der	Transport	der	Ware	durch	die	extrunet	gmbh	durchgeführt	werden,	so	werden	die	anfälligen	Kosten	

hierzu	 separat	 an	 den	 Kunden	 verrechnet.	 Soll	 zusätzlich	 der	 Transport	 über	 die	 extrunet	 gmbh	 versichert	

werden,	 werden	wiederum	 die	 anfallenden	 Kosten	 an	 den	 Kunden	weiterverrechnet.	 Ein	 Angebot	 kann	 auf	

Anfrage,	gerne	an	Sie	gesendet	werden.	

	

EIGENTUMSVORBEHALT/	HAFTUNG	

Die	oben	angebotenen	Waren	verbleiben	bis	zur	vollständigen	Bezahlung	im	Eigentum	der	Firma	extrunet	gmbh.	

Bei	vollständiger	Bezahlung	wird	der	Eigentumsvorbehalt	außer	Kraft	gesetzt.	

Extrunet	gmbh	kann	unter	keinen	Umständen	vom	Kunden,	oder	einer	Drittgesellschaft	für	einen	auftretenden	

Produktionsausfall,	Verlust	von	Markanteilen,	Gewinnverminderungen/Verluste,	Wirtschaftlichen	Schaden,	oder	

dergleichen	haftbar	gemacht	werden,	weder	durch	den	durch	extrunet	gmbh	geleisteten	Service,	noch	durch	ein	

personelles	/	technisches	Fehlverhalten.	

	 	



	

	

GÜLTIGKEIT	

Preise	sind	2	Monate	gültig	-	Irrtümer	und	Druckfehler	vorbehalten!	Extrunet	gmbh	behält	sich	das	Recht	sein	

Lieferprogramm,	 und	 die	 Technischen	 Ausführung,	 hinsichtlich	 Neuentwicklungen	 /Verbesserungen,	

anzupassen.		

	

GEWÄHRLEISTUNG	

12	Monate	nach	Abnahme	 im	Einschichtbetrieb	bzw.	4	Monate	 im	Mehrschichtbetrieb.	Sollte	eine	Abnahme	

durch	 Verschulden	 des	 Käufers	 nicht	 innerhalb	 von	 2	 Wochen	 möglich	 sein,	 so	 beginnt	 der	

Gewährleistungszeitraum	 mit	 der	 ursprünglichen	 Bekanntgabe	 der	 Lieferbereitschaft.	 Eine	 Gewährleistung	

kommt	nur	zum	Tragen,	wenn	die	notwendigen	Bestimmungen	eingehalten	wurden	bzw.	nur	auf	Teile	welche	

nicht	in	der	Gewährleistungsdefinition	ausgenommen	sind.	Siehe	dazu	die	„Gewährleistungsbedingungen”.	

	

ABNAHME	

Wenn	nicht	anderes	vereinbart	so	findet	die	Abnahme	der	Waren	in	den	Betriebsstätten	der	extrunet	gmbh	in	

Österreich	statt.	Die	Basis	dafür	ist	die	Auftragsbestätigung.	Für	die	Übergabe	/	Abnahme	sendet	der	Käufer	eine	

Person	welche	berechtigt	ist	das	“Abnahme	Protokoll”	zu	unterschreiben.		

Wenn	der	Käufer	nicht	in	der	Lage	ist	eine	Person	rechtzeitig	zur	Übergabe	/	Abnahme	zu	senden,	so	ist	extrunet	

gmbh	 berechtigt	 die	 Waren	 zu	 senden.	 Eine	 Übergabe	 der	 Waren	 beim	 Käufer	 durch	 einen	 Techniker	 der	

extrunet	gmbh	ist	möglich,	die	Kosten	hierzu	werden	als	ein	“Alles-Inklusive	Paket	für	5	Tage”	abgerechnet,	oder	

auf	Basis	der	tatsächlichen	Stunden	mit	Zugrundelegung	der	“Service	Konditionen”.		

Der	Käufer	stellt	 für	diese	Arbeiten	kostenlos	Einrichtungen	zum	Transport	der	Waren,	Montagematerial	und	

Personal	in	ausreichender	Menge	und	Qualifikation	zur	Verfügung.	Der	Käufer	ist	für	alle	vorbereiteten	Arbeiten	

(Druckluft,	 Wasser,	 Strom)	 zum	 Einbringen	 der	 Maschinen	 in	 den	 vorgesehenen	 Aufstellungsbereich	

verantwortlich.	

	

HERSTELLUNGSLAND	

Österreich	(Europäische	Union)	

	 	



	

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN	

Ein	Gewährleistungsanspruch	besteht	nur	dann,	wenn	der	Käufer		

- in	schriftlicher	Form,	inklusive	einer	Fehlerbeschreibung	mit	Foto	unverzüglich	(innerhalb	von	2	Tagen	

ab	Fehlfunktion)	den	Verkäufer	vom	Auftreten	eines	Defektes	in	Kenntnis	setzt.		

- Der	Verkäufer	hat	das	Recht	zu	entscheiden,	ob	der	Defekt	beim	Käufer	repariert	wird,	die	schadhaften	

Teile	 zur	 Reparatur	 an	 den	 Verkäufer	 zurückgehen,	 oder	 die	 defekten	 Teile	 durch	 den	 Kunden	

ausgetauscht	werden.	

Die	Reparatur	der	defekten	Teile	verlängert	nicht	den	Gewährleistungszeitraum!	

	

Weiteres	ist	die	Gewährleistung	eingeschränkt	auf:		

1. 12	Monate	 nach	 Abnahme	 im	 Einschichtbetrieb	 bzw.	 4	Monate	 im	Mehrschichtbetrieb.	 Sollte	 eine	

Abnahme	durch	Verschulden	des	Käufers	nicht	innerhalb	von	2	Wochen	möglich	sein,	so	beginnt	der	

Gewährleistungszeitraum	 mit	 der	 ursprünglichen	 Bekanntgabe	 der	 Lieferbereitschaft.	

	

2. Mutmaßliche	Zerstörung,			

a. durch	nicht	autorisiertes	Personal	

b. fremden	Einflüssen	

c. Defekt	 aufgrund	 nicht	 durchgeführten	 Reparaturen,	 Service	 und	 Fehlhandhabung	

	

3. Generell	keine	Gewährleistung	auf	Werkzeuge	

	

4. Keine	Gewährleistung	bei	Verschleißteilen,	wie:	

- Schnecken,	Zylinder,	Dichtungen	und	komplette	Dichtungssätze,	Bürsten,	O-Ringe,	etc..	

- Elektrische	und	mechanische	Sicherheitseinrichtungen		

(Sicherungen,	Türschalter,	Zentrier-/Abscherrbolzen,	etc.)	

- Technischer	Kunststoff		

(Abzugsband,	Raupenabzugsstollen,	Kipptischgummis,	Zahnriemen,	etc.)	

- Werkzeuge-/Arbeitsmittel		

(Sägeblätter,	Trennmesser,	Stanz-Stempel,	Polier-Bürsten)	

- Verbrauchsmaterial		

(Heizbänder,	LED`s,	Filtersäcke,	Spänne	säcke,	Druck-Temperatur-Sensoren)	

	

5. Extrunet	gmbh	übernimmt	nur	die	Kosten	des	beschädigten	Teiles,	jedoch	nicht	die	Kosten	für	Transport,	

Zoll,	Mannstunden	oder	andere	lokale	Abgaben	tragen.	


